
„Hand-und-Pfote“ 
eine private Initiative zum Schutz der rumänischen Straßenhunde 

 

Postanschrift: 
Private Tierschutzinitiative „Hand-und-Pfote“ 
c/o Angelika & Hartmut John 
Lichtensteiner Straße 22 
09603 Großschirma – ALLEMAGNE - 

Bankverbindung: 
Deutsche Bank PGK, Freiberg 

BLZ: 870 700 24 
Kto-Nr.: 226 82 74-01 

Verwendungszweck: Hand-und-Pfote 

Internet: http://www.hand-und-pfote.de 

eMail: info@hand-und-pfote.de

Telefon: +49-(0)37328-16534 / +49-(0)172-3510697 

 

Zwischen der privaten Tierschutzinitiative 

„Hand-und-Pfote“ 
Angelika & Hartmut John 
Lichtensteiner Straße 22 
09603 Großschirma 
DEUTSCHLAND 

 
im folgenden „Hand-und-Pfote“ genannt 
 
und 

 
 
 
 

PA-Nr.: 
 

im folgenden neuer Besitzer genannt 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 

SSSCCCHHHUUUTTTZZZ   
---   

VVVEEERRRTTTRRRAAAGGG   

1. Der auf den vorläufigen Namen                          hörende Hund (   ), welcher der Straßenhundepopulation 
Bukarests entstammt und im Rahmen einer Hilfsaktion aus Rumänien nach Deutschland gebracht 
wurde, geht zu folgenden Konditionen an den neuen Besitzer über: 

[    ] Aufwandsentschädigung in Höhe von [    ] in bar 
[    ] Aufwandsentschädigung entfällt wegen aktiver Hilfe [    ] durch Überweisung auf u. a. Konto 

2. Der neue Besitzer bescheinigt, den Hund besichtigt zu haben. Er verzichtet darauf, später Ansprüche 
geltend zu machen, die sich auf Gebäude oder Wesensentwicklung des Tieres oder auf später in 
Erscheinung tretende oder festgestellte Krankheiten oder Mängel (erworbene wie auch erbgebundene) 
gründen. 

3. Dem neuen Besitzer werden der Impfpass und Informationen zum Umgang mit dem Hund übergeben. 
„Hand-und-Pfote“ versichert, dass das Tier in Rumänien geimpft, untersucht und für gesund befunden 
wurde. 

4. Der neue Besitzer verpflichtet sich, das Tier nach der Ankunft in Deutschland von einem deutschen 
Tierarzt untersuchen zu lassen. Entwurmungen und Weiterimpfung werden gemäß der Absprache mit 
dem zuständigen Tierarzt empfohlen. 

5. Sollte der Hund einen Chip erhalten oder tätowiert werden, teilt der neue Besitzer die Registriernummer 
„Hand-und-Pfote“ mit. 

6. Der neue Besitzer verpflichtet sich, den Hund art– und tierschutzgerecht zu halten. Insbesondere 
verzichtet er darauf, den Hund weder im Zwinger noch an der Kette zu halten. Das Tier darf nicht zu 
Versuchszwecken gleich welcher Art benutzt werden oder an Händler, Schlächter u. ä. weitergegeben 
werden. Auch darf vorgenannte Verwendung weder veranlasst noch geduldet werden. 

7. Der neue Besitzer verpflichtet sich, „Hand-und-Pfote“ bzw. dessen Vertreter(n) Kontrollbesuche zu 
ermöglichen und teilt „Hand-und-Pfote“ zu diesem Zweck jede Adressänderungen mit. Auch „Hand-und-
Pfote“ teilt dem neuen Besitzer jede Adressänderung mit. Die Besuche sind jedoch nur nach Anmeldung 
möglich und dürfen ohne zwingende Gründe nicht überraschend durchgeführt werden. 

8. Sollten bei einem Besuch eines Mitgliedes oder Beauftragten von „Hand-und-Pfote“ beim neuen Besitzer 
trotz wiederholter Hinweise Missstände vorgefunden werden, kann „Hand-und-Pfote“ auf der 
Herausgabe des Hundes bestehen. 

9. Sollte der neue Besitzer den Hund wieder abgeben wollen bzw. müssen, hat „Hand-und-Pfote“ das 
Vorrecht zur Rücknahme. 

 
 
 

 Ort, Datum  Neuer Besitzer  „Hand-und-Pfote“  
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